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Antragsteller:

CDA-Kreisverband Rhein-Erft-Kreis

Thema:


Altersgrenzen

Die Landestagung der CDA-NRW möge beschließen:

1) Das auf der Grundlage des Koalitionsvertrages diskutierte Gesetzesvorhaben, die so genannte Regelaltersgrenze von 65 auf  67 Jahre heraufzusetzen, darf nicht weiter verfolgt und umgesetzt werden.

2) Die bisherigen besonderen Altersgrenzen für Menschen mit Behinderungen sind beizubehalten.

3) Arbeitnehmer, die 45 Jahre oder länger in die Rentenversicherung einbezahlt haben, können abschlagsfrei mit 63 Jahren in die Altersrente gehen.

Begründung: 

Bereits heute treten nur ca. 30 % der Erwerbstätigen aus dem Beschäftigungsverhältnis in die Rente. Der Anteil, der dabei die derzeit bestehende Regelaltersgrenze von 65 Jahren erreicht, ist verschwindend gering.

Es kann nicht erwartet werden, dass insbesondere Erwerbstätige in Berufen mit schwerer körperlicher Arbeit bis zum Erreichen der Altersgrenze ihre Erwerbstätigkeit werden ausüben können. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass junge Leute oftmals keinen Ausbildungsplatz oder Arbeitsplatz finden.

In Verbindung hiermit führt auch der Verzicht auf Einführung eines Mindestlohnes in Verbindung mit der hohen Arbeitslosenquote der über 50jährigen die Rentenbezieher in einem noch größeren Maße in die Altersarmut. Bereits heute beschäftigen 60 % aller Betriebe keine Arbeitnehmer über 50 Jahre.

Aufgrund der vorgenannten Sachverhalte entsteht der Eindruck, dass es sich bei diesem Gesetzesvorhaben nicht um ein Gesetz zur Verlängerung der Regelarbeitszeit, sondern um ein massives Rentenkürzungsprogramm handelt. 
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